
Teilnahmebedingungen für die Stempelrallye 

190 Jahre Sächsische Dampfschifffahrt – Jubiläumswochenende 10.–12. Juli 2026 

1. Veranstalter 

Veranstalter der Stempelrallye ist die WEIßE FLOTTE SACHSEN GmbH, Georg-Treu-Platz 3, 01067 
Dresden. 

2. Teilnahme 

Die Teilnahme an der Stempelrallye ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche 
bis einschließlich 14 Jahre. Die Teilnahme erfolgt mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

3. Ablauf 

Für die Teilnahme erhalten die Kinder eine Stempelkarte. An vier verschiedenen Stationen des 
Jubiläumswochenendes kann jeweils ein Stempel gesammelt werden. 

Ist die Stempelkarte vollständig, kann der dafür vorgesehene Abschnitt mit den Kontaktdaten eines 
Erziehungsberechtigten bis zum Ende des Jubiläumswochenendes (Sonntag 12.07 ca. 16:00 Uhr) 
beim Glücksrad abgegeben werden. 

4. Verlosung 

Unter allen vollständig ausgefüllten und fristgerecht abgegebenen Teilnahmekarten werden Preise 
verlost. 

Die Verlosung findet im Anschluss an das Jubiläumswochenende (Kalenderwoche 29) statt. Die 
Gewinner werden nach der Auslosung über die angegebenen Kontaktdaten per E-Mail 
benachrichtigt. 

Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder ein Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. 

5. Datenschutz 

Für die Teilnahme werden ausschließlich die zur Durchführung der Verlosung erforderlichen 
personenbezogenen Daten erhoben (z. B. Name und Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten). 

Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Verlosung, zur Benachrichtigung der 
Gewinner und zur Übergabe der Gewinne verwendet. Nach Abschluss der Aktion und Ablauf 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen 
Verpflichtungen entgegenstehen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
www.saechsische-dampfschifffahrt.de/datenschutz 

 

http://www.saechsische-dampfschifffahrt.de/datenschutz


 

6. Ausschluss 

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer bei Manipulationsversuchen oder Verstößen gegen 
diese Teilnahmebedingungen von der Teilnahme auszuschließen. 

7. Haftung 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
beruhen oder soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird. 

8. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 


